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Stefan Schlauß 

Internationales Kindschaftsrecht 
– Aktuelle Entwicklungen bei den Aufgaben 
des Bundesamts für Justiz – 

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) in Bonn nimmt die Aufgabe einer Zent-
ralen Behörde unter mehreren internationalen Rechtsakten im interna-
tionalen Kindschaftsrecht wahr und leistet in dieser Funktion praktische 
Hilfestellung bei grenzüberschreitenden Konfliktfällen. Von diesem kos-
tenfreien Serviceangebot profitieren nicht nur Bürgerinnen und Bürger, 
sondern auch Jugendämter. Im Auslandsunterhalt etwa gewinnt – nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der Reform des Unterhaltsvorschusses in 
2017 – der „Auslandsrückgriff“ durch Behörden gegen Schuldner im 
Ausland zunehmend an Bedeutung. Im Zusammenhang mit dem Inkraft-
treten des Haager Unterhaltsübereinkommens von 2007 im Verhältnis 
zu den USA wurde die Aufgabenwahrnehmung im BfJ weiter konzen-
triert. Der nachfolgende Beitrag versteht sich als Fortsetzung der Berich-
te aus ZKJ 2016, 162 ff. und 2017, 214 ff. und gibt einen Überblick 
über aktuelle Entwicklungen. 

INHALT  
I Auslandsunterhalt 

1. Fallzahlentwicklung und weitere 
Aufgabenkonzentration im BfJ 

2. Regress im Ausland 

3. Aufenthaltsermittlungen 

II. Internationale Sorgerechts-, Kindes-
entf�hrungs- und Kinderschutz-
angelegenheiten 

1. Deutsche HK�-Praxis im interna-
tionalen Vergleich 

2. Haager Spezialkommission zum 
HK� 

3. Kontaktstellen im EJN und Verbin-
dungsrichter 

III. Auslandsadoption 

1. Aktueller Reformprozess 

2. „Unbegleitete Adoptionen“ in der 
Rechtsprechung 

3. Fallzahlentwicklung im BfJ 

I. Auslandsunterhalt 

In der Praxis ist es oft nicht einfach, einen Un-
terhaltsanspruch durchzusetzen, wenn die un-
terhaltspflichtige Person ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Ausland hat. Zentrale Behörden 
leisten weltweit einen Beitrag dazu, praktische 

Der Verfasser ist Leiter der Abteilung II Internationales 
Zivilrecht im BfJ, Bonn. 

Schwierigkeiten in solchen grenzüberschreiten-
den Fällen abzubauen. Deutsche Zentrale 
Behörde nach dem Auslandsunterhaltsgesetz 
(AUG)1 ist das Bundesamt für Justiz.2 Es fun-
giert als Empfangs- und Übermittlungsstelle 
von Anträgen zur grenzüberschreitenden Gel-
tendmachung von Unterhaltsansprüchen und 
unterstützt bei der Durchsetzung der Ansprü-
che.3 Dies geschieht kostenfrei, sodass einge-
nommene Unterhaltsgelder ungeschmälert den 
Unterhaltsberechtigten zugutekommen. Der Er-
folg spricht für sich: Im Jahr 2017 konnten über 
das BfJ über 9 Mio. E an Unterhaltszahlungen 
verbucht werden, allein im Zahlungsverkehr mit 
den USA rd. 2,6 Mio. E. Daneben gibt es in er-
heblichem Umfang Direktzahlungen an Gläubi-
ger, weshalb die Summe der tatsächlich reali-
sierten Unterhaltszahlungen in den beim BfJ 
anhängigen Ersuchen noch weitaus höher liegt. 
Dies sichert den Lebensunterhalt der unter-
haltsberechtigten Personen und entlastet die 
Haushalte der öffentlichen Hand. 

1. Fallzahlentwicklung und weitere 
Aufgabenkonzentration im BfJ 

Die Anzahl der insgesamt beim BfJ anhängi-
gen Verfahren zum „Auslandsunterhalt“ 
wächst kontinuierlich und beläuft sich auf über 
10.000 Akten und gut 13.500 Antragsteller.4 

Der weitaus größte Teil sowohl der beim BfJ 
anhängigen als auch der neu eingeleiteten 
Verfahren betrifft Ersuchen nach der EG-Un-
terhaltsverordnung.5 

Nach einem deutlichen Zuwachs an neu ein-
geleiteten Verfahren infolge des Inkrafttretens 
der EG-Unterhaltsverordnung bewegen sich 
die jährlichen Neueingänge auf einem Niveau 
von ca. 2.000 Akten und rd. 2.500 Antragstel-
lern. Mehr als zwei Drittel der 2017 neu ein-
geleiteten Verfahren betrafen Fälle, in denen 
sich die Unterhaltsberechtigten im Ausland 
aufhalten und der Unterhalt in Deutschland 
geltend gemacht werden soll (eingehende Er-
suchen). Hierbei handelt es sich überwiegend 
um Ersuchen aus Polen (47 %), gefolgt von 
Ersuchen aus Österreich (16 %). Bei knapp ei-
nem Drittel der in 2017 neuen Verfahren han-
delte es sich um Fälle, in denen sich die Unter-
haltsberechtigten in Deutschland aufhalten 
und der Unterhalt im Ausland geltend ge-
macht werden soll. Bei diesen ausgehenden 
Ersuchen sind die USA (rd. 30 %) der bedeu-
tendste Kooperationspartner. Weitere wichti-
ge Partnerstaaten, in die vom BfJ besonders 
viele Ersuchen übermittelt werden, sind die 
Schweiz (16 %), das Vereinigte Königreich 
(10 %) und Österreich (9 %). 

Am 1.1.2017 ist das Haager Unterhaltsüber-
einkommen (HUÜ) von 20076 im Verhältnis zu 
den USA in Kraft getreten.7 Erfolgte die Zu-
sammenarbeit zwischen Deutschland und den 
USA in der Vergangenheit aufgrund einer 
förmlich verbürgten Gegenseitigkeit (mit 48 
Bundesstaaten der USA), ist nunmehr die Zu-
sammenarbeit in Fällen der grenzüberschrei-
tenden Geltendmachung von Unterhalts-
ansprüchen auf eine neue Rechtsgrundlage 
gestellt worden.8 Vor dem Hintergrund des In-
krafttretens des Übereinkommens im Verhält-

1 Auslandsunterhaltsgesetz vom 23.5.2011 (BGBl. 
S. 898), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.11.2015 (BGBl. I S. 2018). 

2 www.bundesjustizamt.de 
3 www.bundesjustizamt.de/auslandsunterhalt. Dane-

ben berät und unterstützt auch das DIJuF mit einem 
kostenpflichtigen Angebot seine Mitglieder in Fragen 
des Kindesunterhalts mit Auslandsbezug. 

4 Vgl. zur Entwicklung auch Schlauß, ZKJ 2017, 214, 
215. 

5 Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 
18.12.2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare 
Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhalts-
sachen, ABl. EU L 7/1 vom 10.1.2009. 

6 Haager Übereinkommen über die internationale Gel-
tendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern 
und anderen Familienangehörigen vom 23.11.2007, 
ABl. EU 2011 Nr. L 192, 51. 

7 Vgl. Schlauß/Meysen, JAmt 2017, 2. Für Deutsch-
land ist das HUÜ seit dem 1.8.2014 anwendbar. Seit 
dem 1.2.2017 gilt das Übereinkommen auch im Ver-
hältnis zur Türkei und seit dem 1.11.2017 im Ver-
hältnis zu Brasilien. 

8 Die förmlich verbürgte Gegenseitigkeit gilt nunmehr 
nur noch im Verhältnis zu elf kanadischen Provin-
zen/Territorien sowie im Verhältnis zur Republik 
Südafrika. Kanada hat das HUÜ von 2007 inzwi-
schen gezeichnet. 
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nis zu den USA ist die Anzahl der über das BfJ 
nach dem Übereinkommen eingeleiteten Ver-
fahren erwartungsgemäß gestiegen. Von den 
im Jahr 2017 insgesamt rd. 300 neuen Verfah-
ren nach dem HUÜ von 2007 im BfJ betrafen 
rd. 250 die USA. 

Seit Inkrafttreten des HUÜ von 2007 im Ver-
hältnis zu den USA werden Ersuchen in die 
USA ausschließlich über das BfJ als Zentrale 
Behörde geleitet. Das betrifft auch in die USA 
ausgehende Neufälle, in denen das Deutsche 
Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 
(DIJuF) von Mitgliedsjugendämtern beauftragt 
wird. Das BfJ als Zentrale Behörde ist damit 
entsprechend der Zielsetzung des HUÜ die 
maßgebliche deutsche „Schaltstelle“ für die 
Kommunikation mit dem Ausland. Auf Bitten 
der USA sollen auch Ersuchen um Aufenthalts-
ermittlungen in die USA konzentriert werden, 
um Hindernisse im Rechtsverkehr zu vermei-
den. 

2. Regress im Ausland 

Sofern eine Beistandschaft für ein unterhalts-
berechtigtes Kind besteht, gehört die Geltend-
machung von Unterhaltsansprüchen zu den 
Aufgaben des Jugendamts als Beistand des 
Kindes. Dabei handelt der Beistand als gesetzli-
cher Vertreter des unterhaltsberechtigten Kin-
des; anspruchsberechtigte Person bleibt das 
Kind. In Abgrenzung hierzu unterliegt die Gel-
tendmachung von Regressansprüchen wegen 
geleisteter Unterhaltsvorschüsse nach dem Un-
terhaltsvorschussgesetz oder anderer Sozialleis-
tungen durch eine staatliche Stelle besonderen 
Vorgaben. Anspruchsberechtigt ist in diesen 
Fällen nicht mehr die ursprünglich anspruchs-
berechtigte Person, sondern aufgrund des An-
spruchsübergangs die Unterhaltsvorschusskas-
se bzw. sonstige öffentliche Stelle. 

Im Rahmen der EG-Unterhaltsverordnung sieht 
Art. 64 ein Antragsrecht für „öffentliche Auf-
gaben wahrnehmende Einrichtungen“ vor. 
Dieses bezieht sich auf Anträge auf Anerken-
nung und Vollstreckbarerklärung sowie Voll-
streckung von Entscheidungen. Es ist mithin 
erforderlich, dass die Zahlungspflicht der in 
Anspruch zu nehmenden Person tituliert ist. 
Hierbei ist es unerheblich, ob die öffentliche 
Einrichtung für sich selbst einen Titel für ver-
auslagte Zahlungen, die anstelle von Unterhalt 
erbracht wurden, erwirkt hat (Art. 64 Abs. 3 
Buchst. a EG-UntVO) oder eine zwischen der 
berechtigten und der verpflichteten Person er-
gangene Entscheidung auf Zahlung von Unter-
halt existiert (Art. 64 Abs. 3 Buchst. b EG-Unt-
VO).9 Das HUÜ von 2007 sieht in Art. 36 eine 
entsprechende Regelung vor. 

Leistet daher eine öffentliche Aufgaben wahr-
nehmende Einrichtung nach dem Unterhalts-
vorschussgesetz oder dem SGB II an ein danach 
berechtigtes Kind, ohne dass der Unterhalts-
anspruch gegen die unterhaltspflichtige Person 

tituliert ist, und gehen damit die Unterhalts-
ansprüche nach § 7 Abs. 1 Satz 1 UVG bzw. 
§ 33 Abs. 1 SGB II gesetzlich über, kann das 
BfJ als Zentrale Behörde in grenzüberschreiten-
den Sachverhalten bei der Anerkennung und 
Vollstreckbarerklärung sowie Vollstreckung un-
terstützen, jedoch keine Hilfestellung bei der 
Schaffung eines Titels im Ausland leisten. Un-
terhaltsvorschusskassen müssen insoweit selbst 
ein gerichtliches Unterhaltsverfahren zur Schaf-
fung eines Titels einleiten. Nach h.A. können 
sich Unterhaltsvorschusskassen und andere öf-
fentliche Aufgaben wahrnehmende Einrichtun-
gen dabei auf den privilegierten Berechtigten-
gerichtsstand im Inland nach Art. 3 Buchst. b 
EG-UntVO berufen.10 Eine pragmatische Lö-
sung wird teilweise auch darin gesehen, dass 
der Unterhaltsvorschuss leistende Träger die 
auf ihn kraft Gesetzes übergegangene Unter-
haltsforderung auf die ursprünglich berechtigte 
Person zurücküberträgt, um sich auf den Be-
rechtigtengerichtsstand im Inland stützen zu 
können.11 

Das UN-Übereinkommen von 1956 über die 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 
im Ausland12 sieht keine Regelungen zur Gel-
tendmachung von vorausgeleisteten Unter-
haltsvorschüssen durch eine staatliche Stelle 
vor. Praktisch bedeutsam ist das Übereinkom-
men insbesondere noch im Verhältnis zur 
Schweiz. Das Schweizer Bundesamt für Justiz 
und das BfJ haben vor diesem Hintergrund 
eine Verwaltungspraxis betreffend die Abwick-
lung der Gesuche von öffentlich-rechtlichen 
Verwaltungsträgern im deutsch-schweizeri-
schen Verhältnis etabliert. Die Praxis wird seit 
dem 1.1.2018 angewendet.13 

3. Aufenthaltsermittlungen 

Art. 53 EG-UntVO und Art. 7 HUÜ regeln die 
Durchführung von Vorermittlungen im Vorfeld 
einer förmlichen Antragstellung. Zu solchen 
„besonderen Maßnahmen“ zählen die Ermitt-
lung einer aktuellen Anschrift sowie der Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse der un-
terhaltspflichtigen Person. 2017 wurden über 
700 solcher Ermittlungsersuchen durch das BfJ 
ins Ausland gerichtet. Eine Antragstellung beim 
BfJ ist formlos und kostenfrei möglich.14 

Die Frage, ob auch Unterhaltsvorschusskassen 
solche besonderen Maßnahmen, insbesondere 
die Ermittlung der Adresse des Schuldners, zur 
Vorbereitung eines Titulierungsverfahrens be-
antragen können, ist zu bejahen. Im Übrigen 
wird auch hier ein gangbarer Weg darin gese-
hen, dass der Unterhaltsvorschuss leistende 
Träger die auf ihn kraft Gesetzes übergegan-
gene Unterhaltsforderung auf die ursprünglich 
berechtigte Person zurücküberträgt, die dann 
die Adressermittlung beantragt.15 

Nach den Art. 61 ff. EG-UntVO dürfen im 
Ausland gewonnene Ermittlungsergebnisse 
nicht durch die Zentrale Behörde an die inlän-

dischen Antragsteller weitergereicht werden. 
Nach der restriktiven Regelung des Art. 62 
Abs. 2 Unterabs. 2 EG-UntVO wird im Rah-
men der EG-Unterhaltsverordnung nur mit-
geteilt, ob eine Anschrift und Einkommen oder 
Vermögen im ersuchten Mitgliedstaat besteht 
(nicht die Anschrift selbst oder die Art und Hö-
he des Einkommens/Vermögens). 

Das HUÜ von 2007 sieht hingegen in Art. 38 
nur eine allgemeine Regelung vor. Danach 
besteht unter dem Übereinkommen – anders 
als nach der EG-Unterhaltsverordnung – im Er-
gebnis kein Hindernis, die aus dem Ausland 
übermittelten Daten an die Antragsteller wei-
terzuleiten, um dort vor einer förmlichen 
Antragstellung über die Zentrale Behörde ein-
vernehmliche Lösungen oder eine Inverzug-
setzung zu ermöglichen. Die Bestimmungen 
der §§ 16 ff. AUG sind im Kern auf eingehende 
(nicht ausgehende) Verfahren zugeschnitten. 

II. Internationale Sorgerechts-, 
Kindesentführungs- und 
Kinderschutzangelegenheiten 

Das BfJ ist Zentrale Behörde nach dem Haager 
Kindesentführungsübereinkommen (HKÜ) von 
198016, der Brüssel-IIa-Verordnung,17 dem 
Haager Kinderschutzübereinkommen (KSÜ) von 
199618 sowie dem Europäischen Sorgerechts-

9 Schlauß, ZKJ 2017, 214, 215. 
10 Vgl. AG Stuttgart, FamRZ 2014, 786; Rauscher/ 

Andrae, EuZPR/EuIPR, 4. Aufl., Art. 1 EG-UntVO 
Rn. 39, Art. 3 EG-UntVO Rn. 41 ff.; MüKo/Lipp, 
FamFG, 2. Aufl., EG-UntVO, Vor Art. 3 Rn. 32; 
Mankowski, IPRax 2014, 249, 251 f.; a.A. Hau, 
ZVglRWiss 115 (2016), 672, 689. 

11 Vgl. Hinweise des BfJ für den „Auslandsrückgriff“ 
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, 2017, S. 22, 
35, abrufbar unter www.bundesjustizamt.de/aus-
landsunterhalt; ebenso Birnstengel, JAmt 2017, 
330, 333. 

12 New Yorker UN-Übereinkommen von 1956 über 
die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im 
Ausland, BGBl. I 1959, 150. 

13 Weitere Informationen hierzu unter www.bundes-
justizamt.de/auslandsunterhalt. 

14 Manche Staaten akzeptieren ausschließlich Ersu-
chen über das BfJ als Zentrale Behörde. 

15 Vgl. Hinweise des BfJ für den „Auslandsrückgriff“ 
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, 2017, S. 10, 
12, abrufbar unter www.bundesjustizamt.de/aus-
landsunterhalt. 

16 Haager Übereinkommen vom 25.10.1980 über die 
zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesent-
führung, BGBl. II 1990, 206, 207. 

17 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 über die Zustän-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren 
betreffend die elterliche Verantwortung vom 
3.10.2003, ABl. EU L 338 vom 23.12.2003, 1. 

18 Haager Übereinkommen vom 19.10.1996 über die 
internationale Zuständigkeit, das anzuwendende 
Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verant-
wortung und der Maßnahmen zum Schutz von 
Kindern, BGBl. II 2009, 602. 
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übereinkommen von 1980.19 Insbesondere nach 
dem HKÜ – innerhalb der Europäischen Union 
ergänzt durch die Brüssel-IIa-Verordnung – un-
terstützt das BfJ die Rückführung entführter oder 
unrechtmäßig zurückgehaltener Kinder sowie die 
grenzüberschreitende Durchsetzung des Rechts 
zum persönlichen Umgang mit Kindern.20 

1. Deutsche HKÜ-Praxis im 
internationalen Vergleich 

Die Anzahl der HKÜ-Verfahren, mit denen das 
BfJ als Zentrale Behörde befasst wird, ist über 
die Jahre recht konstant.21 Im Jahr 2017 han-
delte es sich um 402 neu eingegangene Anträ-
ge nach dem HKÜ, je zur Hälfte eingehende 
und ausgehende Verfahren (ca. 85 % Rück-
führungsanträge, ca. 15 % Umgangsanträge). 
Hinsichtlich der betroffenen Vertragsstaaten 
sind im Bereich der Rückführungsverfahren 
insgesamt besonders prominent Polen (37 Ver-
fahren) sowie die Türkei (27 Verfahren), ge-
folgt von England und Wales und Rumänien 
(jeweils 19 Verfahren). Die Verfahren mit den 
USA haben sich von 29 Verfahren im Jahre 
2016 auf 16 Verfahren im Jahre 2017 vermin-
dert. Bei eingehenden Verfahren steht Polen 
(22 Verfahren) an erster Stelle, bei ausgehen-
den Verfahren die Türkei (22 Verfahren). 

Hinsichtlich der aus dem Ausland nach 
Deutschland über die Zentralen Behörden ein-
gehenden Rückführungsverfahren führt rd. die 
Hälfte zu einem gerichtlichen Verfahren. Bei 
2016 über das BfJ eingegangenen Rückfüh-
rungsverfahren, die bei deutschen Gerichten 
anhängig gemacht und bislang erledigt wur-
den, erfolgten dabei zu rd. zwei Drittel Rück-
führungsanordnungen oder Einigungen vor 
Gericht. Demgegenüber sinkt die Anzahl von 
Ablehnungen leicht. Bei den ins Ausland aus-
gehenden Verfahren überwiegt deutlich der 
Anteil der außergerichtlichen Erledigungen. Im 
Ergebnis konnte ein beträchtlicher Anteil der 
Fälle durch die Rückkehr des Kindes nach 
Deutschland abgeschlossen werden. Die Praxis 
zeigt, dass trotz aller Schwierigkeiten das 
Übereinkommen eine wichtige Grundlage bil-
det, um Kinder in den Staat des bisherigen ge-
wöhnlichen Aufenthalts zurückzuführen, damit 
dort von den zuständigen Gerichten im Rah-
men eines Sorgerechtsverfahrens entschieden 
werden kann. 

Deutschland gehört international zu den Län-
dern mit den meisten praktischen Erfahrungen 
nach dem HKÜ. Von der Anzahl der Fälle her 
liegt Deutschland hinter den USA und England 
und Wales auf Platz drei, gefolgt von Mexiko 
und Frankreich. Einen guten Überblick im in-
ternationalen Vergleich gibt eine Studie, die 
im Zusammenhang mit dem siebten Treffen 
der Spezialkommission der Haager Konferenz 
für Internationales Privatrecht zum HKÜ im 
Oktober 2017 für das Ständige Büro der Haa-
ger Konferenz erstellt wurde.22 Die statistische 
Auswertung von Prof. Nigel Lowe von der 

Universität Cardiff bezieht sich auf HKÜ-An-
träge, die 2015 bei den Zentralen Behörden 
eingereicht wurden. 

Danach gingen 2015 weltweit insgesamt 
2.560 HKÜ-Anträge bei den Zentralen Behör-
den ein (2.191 Rückführungsanträge und 369 
Umgangsrechtsanträge). Verglichen mit einer 
früheren Auswertung im Jahr 2008 sind diese 
Zahlen im Wesentlichen konstant. Bei den 
Rückführungsanträgen handelte es sich in 
73 % der Fälle um Mütter als entziehenden El-
ternteil, in 25 % der Fälle um Väter. Die große 
Mehrheit der kindesentziehenden Personen 
(83 %) waren (Mit-)Sorgeberechtigte des Kin-
des. 58 % entzogen das Kind in den Heimat-
staat, dessen Staatsbürger sie sind. Das Durch-
schnittsalter der betroffenen Kinder betrug 
knapp sieben Jahre. 

Die Rückführungsrate aller Verfahren in 2015 
belief sich nach der Studie auf 45 %, davon 
17 % freiwillige Rückführungen und 28 % ge-
richtlich angeordnete Rückführungen. Spitzen-
reiter bei den Rückführungen (freiwillig und 
gerichtlich angeordnet) sind danach Neusee-
land, Schottland, Türkei und Australien. 42 % 
der Anträge wurden durch Gerichte entschie-
den. Davon resultierten 68 % in einer Rück-
führungsentscheidung (verglichen mit 61 % in 
2008). 238 Anträge endeten in gerichtlichen 
Ablehnungsentscheidungen (12 %). Dies ist 
etwas weniger als 2008 mit 15 %. Die häu-
figsten Ablehnungsgründe für eine Rückfüh-
rung waren eine schwerwiegende Gefahr ei-
nes körperlichen oder seelischen Schadens 
oder eine sonstige unzumutbare Lage für das 
Kind sowie das Fehlen des gewöhnlichen Auf-
enthalts des Kindes im ersuchenden Staat, ge-
folgt von dem Ablauf der Jahresfrist nach Art. 
12 HKÜ und einem entgegenstehenden Wil-
len des Kindes. Auffallend viele gerichtliche 
Ablehnungsentscheidungen gab es laut Bericht 
aus Polen und Russland. 

Verglichen mit 2008 wurden in 2015 die An-
träge etwas schneller endgültig erledigt. Die 
Verfahrensdauer von Antragseingang bei der 
Zentralen Behörde bis zum Erlass einer ge-
richtlichen Rückführungsentscheidung betrug 
im Untersuchungszeitraum im Schnitt 158 Ta-
ge (166 Tage in 2008). Es gibt bei der Verfah-
rensdauer signifikante Unterschiede zwischen 
den Vertragsstaaten. Besonders schnell wur-
den Anträge in England und Wales, Norwe-
gen, Dänemark und Südafrika erledigt. Eine 
auffallend lange Verfahrensdauer hatten z.B. 
die Staaten Marokko, Peru, die Ukraine und 
Brasilien. Deutschland lag mit 161 Tagen von 
Antragseingang bei der Zentralen Behörde bis 
zur endgültigen Erledigung (auch mehrere In-
stanzen) im globalen Durchschnitt. 

2. Haager Spezialkommission zum 
HKÜ 

Vom 10. bis 17.10.2017 fanden in Den Haag 
die siebte Spezialkommission der Haager Kon-

ferenz für Internationales Privatrecht zum 
HKÜ von 1980 sowie die erste Spezialkommis-
sion zum KSÜ von 1996 statt. 

Aus der Spezialkommission zum HKÜ, in der 
62 Vertragsstaaten vertreten waren, sind fol-
gende Ergebnisse und Empfehlungen beson-
ders hervorzuheben:23 

• Die Spezialkommission stellte auf der Grund-
lage der vorliegenden statistischen Studien 
eine leicht gestiegene Anzahl von Rückfüh-
rungsentscheidungen und eine rückgehende 
Anzahl an ablehnenden Entscheidungen fest, 
ebenso wie einen geringen Rückgang in der 
durchschnittlichen Anzahl von Tagen, die bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung in HKÜ-
Verfahren vergehen. 

• Die Spezialkommission erkennt, dass es welt-
weit noch erhebliche Verfahrensverzögerun-
gen gibt, die die effiziente Anwendung des 
Übereinkommens beeinflussen. Die Vertrags-
staaten sind deshalb aufgerufen, ihre jeweili-
gen Verfahren zu überprüfen, um mögliche 
Ursachen für Verfahrensverzögerungen zu 
beseitigen. 

• Die laufenden Arbeiten an einer Aktualisie-
rung des empfohlenen Formulars zur Bean-
tragung einer Rückführung sowie an der 
Erstellung eines neuen Formulars zur Bean-
tragung von Umgang sollen abgeschlossen 
werden. 

• Die Spezialkommission begrüßt das Ange-
bot und die Durchführung von Mediatio-
nen in Kindesentführungsfällen.24 

• Die Bedeutung eines funktionierenden Voll-
streckungssystems wird hervorgehoben, mit 
dem Rückführungsentscheidungen schnell 
und effektiv vollstreckt werden können. Da-
bei wird für die Praxis empfohlen, dass Ge-
richtsentscheidungen so konkret wie möglich 
ausgestaltet werden sollten, einschließlich 
Festlegungen z.B. zur Art und zum Zeitpunkt 
der Rückführung, mit wem, wo und wann 
das Kind zurückgeführt werden sollte. Für 
den Fall, dass keine freiwillige Rückführung 
erfolgt, sollten die erforderlichen Zwangs-
maßnahmen spezifiziert werden.25 

19 Europäisches Übereinkommen vom 20.5.1980 über 
die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen über das Sorgerecht für Kinder und die 
Wiederherstellung des Sorgeverhältnisses, BGBl. II 
1990, 206, 220. 

20 www.bundesjustizamt.de/sorgerecht. 
21 Vgl. Schlauß, ZKJ 2016, 162, 165. 
22 Abrufbar unter www.hcch.net (7. Spezialkommis-

sion zum HKÜ, vorbereitende Dokumente Nr. 11A 
und B). 

23 Conclusions and Recommendations adopted by the 
Special Commission on the practical operation of the 
1980 and 1996 Hague Conventions, abrufbar unter 
www.hcch.net (7. Spezialkommission zum HKÜ). 

24 Vgl. zur grenzüberschreitenden Mediation in HKÜ-
Fällen Schlauß, ZKJ, 2017, 214, 216; Carl/Erb-Klü-
nemann, ZKM 2011, 116. 

25 No. 13, 14, Conclusions and Recommendations. 
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• Die Spezialkommission rekurriert auf die 
Rechtsprechung des EGMR in X. gegen Li-
tauen vom 26.11.2013,26 welche die Ver-
einbarkeit gerichtlicher Entscheidungen über 
die Rückführung eines Kindes nach dem 
HKÜ mit Art. 8 Abs. 1 EMRK (Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens) be-
traf und den anzulegenden Prüfungsmaß-
stab präzisierte (relativierte). Insbesondere 
wurden die allgemeinen Ausführungen der 
Großen Kammer, dass bei Anträgen auf 
Rückführung nach dem HKÜ, welche von 
Sorgerechtsverfahren zu unterscheiden sei-
en, der Maßstab einer Kindeswohlprüfung 
im Lichte der eng auszulegenden Ausnah-
men nach dem HKÜ zu sehen sei, zur 
Kenntnis genommen.27 

• Von besonderem praktischen Nutzen sei 
die überarbeitete Version der INCADAT-
Datenbank der Haager Konferenz, in der 
wichtige Entscheidungen zum HKÜ zu fin-
den seien.28 

• Die Spezialkommission war sich – ungeach-
tet von Differenzen bei der Auslegung des 
Anwendungsbereichs von Art. 21 HKÜ – ei-
nig, dass Anträge auf Umgang nach Art. 21 
HKÜ an die Zentralen Behörden unabhängig 
von einer Kindesentführung gestellt werden 
können. Gerichte sollen in HKÜ-Fällen so 
schnell wie möglich vorläufige Umgangs-
maßnahmen prüfen. Dabei sollte weder die 
Beantragung und Wahrnehmung von Um-
gang nicht per se als Zustimmung zur Kin-
desentziehung ausgelegt werden noch sollte 
dadurch das Rückführungsverfahren ver-
zögert werden.29 

• Die Spezialkommission begrüßt die Zunahme 
an Verbindungsrichtern im Internationalen 
Haager Richternetzwerk (IHNJ). Insgesamt 
seien nunmehr aus 81 Staaten 124 Richter 
vertreten. Die direkte richterliche Kommuni-
kation in geeigneten Fällen werde unter-
stützt. 

Die nächste Spezialkommission zum HKÜ soll 
im Jahr 2022 stattfinden. 

3. Kontaktstellen im EJN und 
Verbindungsrichter 

Häufig geraten grenzüberschreitende Verfah-
ren ins Stocken, weil benötigte Informationen 
aus dem Ausland nicht zu erlangen sind, Ersu-
chen nicht zeitnah erledigt werden oder Sach-
standsanfragen unbeantwortet bleiben. In sol-
chen Fällen kann innerhalb der Europäischen 
Union das Europäische Justizielle Netz (EJN) 
helfen.30 

Das Europäische Justizielle Netz in Zivil- und 
Handelssachen gibt es seit nunmehr über 
15 Jahren.31 Primäres Ziel ist es, die grenzüber-
schreitende justizielle Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union zu verbessern. Mitglieder des Netzes 
sind sämtliche EU-Mitgliedstaaten mit Ausnah-

me von Dänemark. Das Europäische Justizielle 
Netz tritt neben den klassischen Rechtshilfe-
weg und unterstützt informell dort, wo dieser 
an seine Grenzen stößt. Das förmliche Rechts-
hilfeverfahren wird dabei nicht ersetzt, sondern 
um die Möglichkeit ergänzt, zügig und infor-
mell über das Europäische Justizielle Netz In-
formationen einzuholen. Herzstück des Netzes 
sind die Kontaktstellen, die von den Mitglied-
staaten benannt werden. Sie stehen sowohl 
mit den nationalen Behörden als auch mit den 
Kontaktstellen der anderen Mitgliedstaaten im 
persönlichen Kontakt. Insbesondere sind sie 
Ansprechpartner für die Gerichte, wenn diese 
im grenzüberschreitenden Rechtshilfeverkehr 
auf Schwierigkeiten stoßen (z.B. bei Zustellun-
gen). Die Bundeskontaktstelle ist beim BfJ an-
gesiedelt.32 

Im Einzelfall kann auch eine direkte Kontakt-
aufnahme von Gericht zu Gericht sachdienlich 
sein (dialogue of judges33). In Deutschland 
sind aktuell zwei Haager Verbindungsrichter im 
Rahmen des Internationalen Haager Richter-
netzwerks (IHNJ) zum HKÜ und KSÜ tätig.34 

Praktische Hauptaufgabe der Haager Verbin-
dungsrichter ist die Vermittlung einer direkten 
grenzüberschreitenden Kommunikation zwi-
schen Gerichten im konkreten Fall, um Hinder-
nisse bei der Abwicklung von Verfahren, ins-
besondere nach dem HKÜ, zu beseitigen und 
auf diese Weise insbesondere zu einer raschen 
Rückkehr des Kindes in Entführungsfällen bei-
zutragen.35 Ergänzt werden die Haager Ver-
bindungsrichter durch Verbindungsrichter im 
Rahmen des Europäischen Justiziellen Netzes. 
Die EJN-Verbindungsrichter unterstützen ihre 
richterlichen Kolleginnen und Kollegen bei der 
Bewältigung grenzüberschreitender Familien-
rechtsstreitigkeiten im Rahmen der Brüssel-IIa-
Verordnung im konkreten Einzelfall.36 

Die Möglichkeiten des Europäischen Justiziel-
len Netzes werden in der Praxis noch nicht in 
vollem Umfang ausgeschöpft. Dabei kann die 
Nutzung dieser Kommunikationskanäle nicht 
nur sachdienlich, sondern im Einzelfall sogar 
verfassungsrechtlich geboten sein. Das BVerfG 
hat mit Beschluss vom 14.9.2015 die Anforde-
rungen an eine Sachverhaltsermittlungen bei 
Auslandsbezug konkretisiert und festgestellt, 
dass der Rechtsanspruch nach Art. 2 Abs. 1, 
20 Abs. 3 GG verletzt sein kann, wenn das 
Gericht die prozessrechtlichen Möglichkeiten 
zur Sachverhaltsaufklärung so eng auslegt, 
dass eine sachliche Prüfung der entschei-
dungsrelevanten Fragen nicht möglich ist. Ins-
besondere müsse das Gericht die durch das 
Europäische Justizielle Netz zur Erleichterung 
der justiziellen Zusammenarbeit geschaffenen 
Mechanismen nutzen.37 

III. Auslandsadoption 

Dem BfJ sind die Aufgaben der Bundeszentral-
stelle für Auslandsadoption übertragen.38 Es ist 
damit Zentrale Behörde nach dem Haager 

Adoptionsübereinkommen (HAÜ) von 1993.39 

An Verfahren vor den Familiengerichten zur 
Anerkennungs- und Wirkungsfeststellung von 
Auslandsadoptionen ist das BfJ nach § 5 Abs. 4 
Satz 4 des Adoptionswirkungsgesetzes (Ad-
WirkG) beteiligt.40 

1. Aktueller Reformprozess 

Das BMFSFJ hat im Oktober 2017 auf Basis 
umfangreicher Studien des beim Deutschen Ju-
gendinstitut eingerichteten Expertise- und For-
schungszentrum Adoption (EFZA)41 ein Kern-
punktepapier zur Weiterentwicklung und 
Modernisierung des Adoptionswesens vor-
gelegt.42 Dieses zeigt den Reformbedarf im 
Adoptionswesen auf. Gesellschaft und Wert-
vorstellungen haben sich in den letzten Jahren 
stark verändert. Dem muss anerkanntermaßen 
auch das Adoptionswesen Rechnung tragen. 
Der Reform des Adoptionswesens (In- und 
Auslandsadoption) wird sich der Gesetzgeber 
in der laufenden Legislaturperiode zu stellen 
haben. Hierfür bieten die Studien und Empfeh-
lung des EFZA eine fundierte und wissen-
schaftlich breit angelegte Grundlage. 

Im Bereich der Auslandsadoption ist einer der 
Kernpunkte die Stärkung und transparente Ge-
staltung der Strukturen: Die Zahl der jährlich 
durchgeführten Auslandsadoptionen sinke seit 
Jahren kontinuierlich. Dies führe bei den ver-
antwortlichen Stellen in Deutschland zu orga-
nisatorischen und, soweit sie privat organisiert 

26 EGMR, Große Kammer, Nr 27853/09, Rn. 101, 
107, juris. 

27 No. 17, Conclusions and Recommendations. 
28 www.incadat.com. 
29 No. 18 ff., Conclusions and Recommendations. 
30 https://e-justice.europa.eu/ejncivil. 
31 Entscheidung Nr. 2001/470/EG des Rates vom 

28.5.2001, ABl. L 174 vom 27.6.2001, 25. 
32 www.bundesjustizamt.de/ejnzivil. Daneben zählen 

die Landeskontaktstellen, das BfJ als Zentrale Be-
hörde für internationale Sorgerechtskonflikte, Ver-
treter der Berufskammern und -verbände sowie 
Verbindungsrichter zu den Mitgliedern des EJN in 
Deutschland. 

33 Menne, JZ 2017, 332. 
34 Vgl. Brieger, DRiZ 2017, 98. Eine Liste der Mitglie-

der kann auf der Webseite der Haager Konferenz 
eingesehen werden: www.hcch.net. 

35 Brieger/Erb-Klünemann, FamRZ 2016, 962; Men-
ne, JZ 2017, 332, 336. 

36 Menne, JZ 2017, 332, 335. 
37 BVerfG vom 14.9.2015 – 1 BvR 1321/13, NJW 

2016, 626 = FamRZ 2016, 26 (insbesondere auch 
eingehend auf die Hilfsmöglichkeiten über das BfJ 
als Bundeskontaktstelle im EJN, Rn. 39). 

38 www.bundesjustizamt.de/auslandsadoption. 
39 Haager Übereinkommen vom 29.5.1993 über den 

Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der internationalen Adoption, BGBl. II 
2001, 1035. 

40 Siehe im Einzelnen Schlauß, ZKJ 2016, 162, 166. 
41 www.dji.de/efza. 
42 Kernpunkte des BMFSFJ zur Weiterentwicklung 

und Modernisierung des Adoptionswesens, 2017, 
abrufbar unter www.bmfsfj.de. 
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seien, auch zu finanziellen Problemen. Trotz 
sinkender Adoptionszahlen gäbe es eine mul-
tiple, oft unübersichtliche Zuständigkeit für 
Auslandsadoptionen (für die Vermittlung sind 
die zentralen Adoptionsstellen der Landes-
jugendämter, die staatlich anerkannten Aus-
landsvermittlungsstellen, die Adoptionsver-
mittlungsstellen der Jugendämter sowie 
ausländische Fachstellen zuständig; als Zen-
trale Behörde nach dem HAÜ fungiert das 
BfJ). Es müsse daher darum gehen, die Trans-
parenz zu erhöhen, zentrale Anlaufstellen zu 
schaffen und gebündelt Informationen be-
reitzustellen. Es sollten ausschließlich die 
anerkannten Auslandsvermittlungsstellen und 
die zentralen Adoptionsvermittlungsstellen 
der Länder für die Vermittlung zuständig 
sein. Das BfJ sollte als einheitliche Anlauf-
und Koordinierungsstelle für internationale 
Adoptionen aus HAÜ- und Nicht-HAÜ-Staa-
ten fungieren. Um die Bereitstellung von 
funktionierenden Vermittlungsstrukturen für 
Auslandsadoptionen sicherzustellen, sollte 
eine finanzielle Unterstützung anerkann-
ter Adoptionsvermittlungsstellen angestrebt 
werden.43 

Weiter gehört zu den Kernpunkten das Ziel, 
unbegleitete Adoptionen aus dem Ausland 
zu vermeiden. Unbegleitete Adoptionen aus 
dem Ausland seien mit erheblichen Risiken 
verbunden, die ein Scheitern der Adoption 
begünstigen könnten. So sei in vielen Fällen 
unklar, ob das Kind tatsächlich adoptions-
bedürftig sei. Häufig seien die Informationen 
über das Kind fehlerhaft oder unzureichend. 
Auch sei nicht in allen Fällen gewährleistet, 
dass die Herkunftsfamilie umfassend über 
die Konsequenzen der Adoption informiert 
wurde. Darüber hinaus sei nicht sicher-
gestellt, dass die Adoptiveltern – mangels 
ausreichender Vorbereitung durch Fachstel-
len – tatsächlich geeignet seien, ein Adoptiv-
kind aufzunehmen. Um das Scheitern von 
Auslandsadoptionen zu verhindern und das 
Kindeswohl sicherzustellen, sollen Regeln im 
nationalen Recht geschaffen werden, die die 
unbegleitete Adoption weiter eindämmen. 
Ein Verbot unbegleiteter Adoptionen solle 
helfen, diese Adoptionen zu verhindern. 
Wenn dennoch Schritte zur Adoption einge-
leitet würden, müsse gewährleistet werden, 
dass nicht das Kind Leidtragender eines sol-
chen Verbots sei. Vor diesem Hintergrund 
bestehe noch Prüfbedarf hinsichtlich eines 
Verbots und daraus resultierender Rechtsfol-
gen, um adäquate Lösungen zu finden.44 

2. „Unbegleitete Adoptionen“ in 
der Rechtsprechung 

Nicht selten werden Adoptionen im Ausland 
ohne die vorgesehene Beteiligung einer deut-

43 Nr. 5 der Kernpunkte zur Weiterentwicklung und 
Modernisierung des Adoptionswesens. 

44 Nr. 6 der Kernpunkte zur Weiterentwicklung und 
Modernisierung des Adoptionswesens. 

schen Adoptionsvermittlungsstelle ausgespro-
chen, obwohl die Adoptiveltern vor, während 
und nach der Adoption durchgehend ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland ha-
ben und das Kind im Rahmen der Adoption 
nach Deutschland verbracht werden soll. Eine 
Kindeswohlprüfung findet in solchen Fällen 
teils gar nicht oder nur eingeschränkt statt. 

In Fällen, in denen das HAÜ (bewusst oder 
unbewusst) umgangen wurde und in denen 
damit eine automatische Anerkennung der 
Adoption nach Art. 23 HAÜ nicht möglich 
ist, stellt sich die Frage, ob auf die nationalen 
Anerkennungsregeln (§§ 108, 109 FamFG) 
zurückgegriffen werden kann. Diese Frage 
wird von der überwiegenden Rechtspre-
chung grundsätzlich nach dem Günstigkeits-
prinzip bejaht.45 Dabei differenziert ein Teil 
der Rechtsprechung danach, ob die Nicht-
beachtung der Verfahrensregeln im Überein-
kommen sich lediglich als formaler Verfah-
rensverstoß erweist und die Vorgaben des 
Übereinkommens inhaltlich gegeben sind.46 

Bei der Anerkennung einer ausländischen 
Entscheidung ist nach ständiger Rechtspre-
chung auf den anerkennungsrechtlichen 
Ordre public abzustellen. Mit diesem ist eine 
ausländische Entscheidung nicht schon dann 
unvereinbar, wenn der deutsche Richter – 
hätte er entschieden – aufgrund zwingenden 
deutschen Rechts zu einem anderen Ergebnis 
gekommen wäre (Verbot der révision au 
fond). Maßgeblich ist vielmehr, ob das Er-
gebnis der Anwendung ausländischen Rechts 
im konkreten Fall zu den Grundgedanken 
der deutschen Regelungen und zu den in ih-
nen enthaltenen Gerechtigkeitsvorstellungen 
in so starkem Widerspruch steht, dass es 
nach deutscher Vorstellung untragbar er-
scheint. Die Versagung der Anerkennung 
wegen Verstoßes gegen den Ordre public 
muss damit auf Ausnahmefälle beschränkt 
bleiben.47 

Allgemein ist in der obergerichtlichen Recht-
sprechung anerkannt, dass die Ausrichtung 
der Entscheidung am Kindeswohl zu den we-
sentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts 
zählt, wobei die Kindeswohlprüfung die Fra-
gen nach einem Adoptionsbedürfnis, nach der 
Elterneignung der Annehmenden und nach 
dem Bestehen oder dem erwarteten Entste-
hen einer Eltern-Kind-Beziehung umfassen 

45 Vgl. OLG Brandenburg, Beschluss vom 28.4.2016 
– 15 UF 184/15, juris; OLG Celle, Beschluss vom 
20.2.2017 – 17 UF 131/16, juris; a.A. OLG 
Schleswig, Beschluss vom 25.9.2013 – 12 UF 
58/13, juris. 

46 OLG Karlsruhe, Beschluss vom 16.12.2014 – 2 UF 
108/14; Beschluss vom 14.1.2016 – 2 UF 201/15, 
juris. 

47 OLG Hamm, Beschluss vom 19.12.2013 – 11 UF 
24/13, juris; OLG Bremen, Beschluss vom 
26.9.2014 – 5 UF 52/14, juris; OLG Celle, Be-
schluss vom 20.2.2017 – 17 UF 131/16, juris. 

muss.48 In der obergerichtlichen Rechtspre-
chung wird überwiegend festgehalten, dass es 
nicht Aufgabe des Anerkennungsverfahrens 
sein kann, erstmals eine vollständige Kindes-
wohlprüfung vorzunehmen und eine eigene 
Adoptionsprüfung anstelle der ausländischen 
Entscheidung durchzuführen.49 Dagegen wird 
eine „Ergänzung“ einer verkürzten Prüfung 
teilweise für vertretbar gehalten.50 Wo die 
Grenze gezogen wird, die dazu führt, dass die 
Anerkennung der Adoption abzulehnen ist, ist 
von den Umständen des Einzelfalls abhängig. 
In einer Reihe von Entscheidungen wird aus-
geführt, dass eine Kindeswohlprüfung ver-
kürzt gewesen sein mag, dies allerdings nicht 
die Versagung der Anerkennung einer Adop-
tion rechtfertige.51 In Einzelfällen wird aus 
dem Umstand, dass ein ausländisches Recht 
eine Kindeswohlprüfung vorsieht, geschlos-
sen, dass eine solche in ausreichendem Maße 
auch erfolgt sein wird.52 

Im Ergebnis ist die Rechtsprechung einzelfall-
bezogen. Ganz überwiegend werden auslän-
dische Adoptionen in Deutschland aner-
kannt, auch zur Vermeidung hinkender 
Rechtsverhältnisse. Die Nichtanerkennung ei-
ner ausländischen Adoption bleibt unter Be-
rücksichtigung von Kindeswohlaspekten auf 
Ausnahmen beschränkt. 

3. Fallzahlentwicklung im BfJ 

Dem BfJ stehen zur zahlenmäßigen Entwick-
lung im Bereich der internationalen Adoption 
als Erkenntnisquellen die im BfJ verwaltete 
Meldedatenbank nach der Auslandsadoptions-
Meldeverordnung53 sowie die Aktenverwal-
tung in den familiengerichtlichen Verfahren 
nach dem Adoptionswirkungsgesetz, an de-
nen das BfJ zu beteiligen ist, zur Verfügung. 

Seit dem Jahr 2011 sind die Abschlussmeldun-
gen zur Meldedatenbank konstant rückläufig. 
Während 2011 noch deutlich über 600 Ver-
fahrensabschlüsse gemeldet wurden, waren 
es 2017 nach bisherigem Meldestand noch 
rd. 140 Abschlussmeldungen. Stärkste Her-
kunftsstaaten auf der Grundlage der Ab-
schlussmeldungen waren Haiti, Thailand und 

48 Vgl. OLG Nürnberg, Beschluss vom 27.10.2015 – 
7 UF 718/15 m.w.N., juris. 

49 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22.6.2010 – 25 
Wx 15/10, juris; zuletzt OLG Frankfurt am Main, 
Beschluss vom 10.2.2017 – 1 UF 130/15, juris: Ei-
ne vollständig fehlende Elterneignungsprüfung 
könne nicht im Anerkennungsverfahren nach-
geholt werden. 

50 OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 6.5.2009 – 
20 W 472/08, juris. 

51 OLG Bremen, Beschluss vom 26.9.2014 – 5 UF 
52/14, juris. 

52 Vgl. OLG Brandenburg, Beschluss vom 28.4.2016 – 
15 UF 184/15, juris; OLG Stuttgart, Beschluss vom 
4.8.2017 – 17 UF 265/16, juris. 

53 Auslandsadoptions-Meldeverordnung vom 
11.11.2002, BGBl. I 2002, 4394. 
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die Russische Föderation. Insgesamt wurden 
Kinder aus 27 Herkunftsstaaten nach Deutsch-
land vermittelt. Der Anteil der vermittelten 
Adoptionen aus Vertragsstaaten des HAÜ liegt 
bei rd. drei Viertel. 

Die Zahl der familiengerichtlichen Anerken-
nungsverfahren nach dem Adoptionswir-
kungsgesetz, an denen das BfJ zu beteiligen 
ist, war in den vergangenen Jahren ebenfalls 
rückläufig. Sie liegt insgesamt über den Zah-
len der Abschlussmeldungen, weil die Aner-
kennung ausländischer Adoptionen auch 
sog. unbegleitete Auslandsadoptionen sowie 
im Ausland durchgeführte Inlandsadoptio-
nen mit Beteiligung deutscher Adoptiveltern 
und Altfälle (vor 2002) mitumfasst. Wäh-
rend in den Anfangsjahren bis 2007 jeweils 
jährlich über 1.000 Eingänge beim BfJ zu 
verzeichnen waren, wurde das BfJ 2017 nur 
noch an 313 Verfahren beteiligt. Bei den 
Anerkennungsverfahren lagen im Berichts-
jahr wie in den Vorjahren die Herkunftsstaa-
ten Thailand, Haiti, Russische Föderation, die 
Vereinigten Staaten von Amerika und Süd-
afrika an der Spitze. Stark vertreten waren 
auch Adoptionen aus dem Vereinigten Kö-
nigreich. Insgesamt betrafen die Anerken-
nungsverfahren 68 Herkunftsstaaten, wobei 
bei 33 Herkunftsstaaten nur jeweils ein Ver-
fahren in 2017 vorgelegt wurde. Der Anteil 
der Vertragsstaaten liegt bei rd. 60 %. Die 
Zahl der unbegleiteten Auslandsadoptionen 
(unter Ausschluss der ausländischen Inlands-
adoptionen und der Altfälle vor 2002) liegt 
wie in den Vorjahren bei etwa einem Viertel. 

Für die in den letzten Jahren festzustellende 
deutlich rückläufige Entwicklung, die nicht nur 
Deutschland betrifft, sondern weltweit zu be-
obachten ist, dürften vielfältige Gründe eine 
Rolle spielen, insbesondere neben dem Über-
einkommen selbst auch Gründe, die in den 
Herkunftsstaaten liegen oder mit geänderten 
Lebensformen und dem medizinischen Fort-
schritt zusammenhängen. Die Fälle spiegeln 
die zunehmend vielfältigen Familienkonstella-
tionen wider. Alleinstehende, Regenbogen-
und Patchwork-Familien sind zunehmend 
in den Anerkennungs- und Wirkungsfeststel-
lungsverfahren vertreten. Auch treten häufi-
ger Anträge auf Anerkennung einer aus-
ländischen Adoption auf, die im Kontext 
der Reproduktionsmedizin (künstliche Be-
fruchtung, Samen-, Eizell- und Embryonen-
spenden) oder Leihmutterschaft spielen. Die 
Adoption wird in diesen Fällen offenbar zum 
Teil dazu genutzt, dem Kind sowohl im In- als 
auch im Ausland eine gesicherte Rechtspositi-
on zu verschaffen. 
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